
Allgemeine Lieferbedingungen – Stand: 19. Januar 2026  

1. GELTUNG  
1.1. Diese Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen, einschließlich 

Beratungsleistungen. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen.  
1.2. Spezielle Verpflichtungen im Rahmen von Hersteller - Partnerschaftsverträgen (Vertriebsbindungs - Richtlinien) bei 

„brauner Ware“, die Groß -  und Einzelhändler des gleichen Herstellers erfassen, gehen diesen Bedingungen vor.  
1.3. Für den Schaltanlagenbau gelten besondere Bedingungen, die der Käufer (Besteller) jederzeit beim Verkäufer 

anfordern kann.  
 

2. ANGEBOT UND ABSCHLUSS  
2.1. Angebote sind stets freibleibend; Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen werden erst durch 

schriftliche Bestätigungen des Verkäufers verbindlich.  
2.2. Soweit Angestellte oder Handelsvertreter mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen abgeben, die 

über den schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, bedürfen diese stets der schriftlichen Bestätigung des 
Verkäufers.  

2.3. Mündliche Erklärungen von Personen, die zur Vertretung der Verkäuferin unbeschränkt oder nach außen hin 
unbeschränkbar bevollmächtigt sind, bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.  

2.4. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts -  und Maßangaben sind, 
soweit nicht anders vereinbart, nur annähernd maßgebend.  
 

3. LIEFERBEDINGUNGEN, VERZUG, UNMÖGLICHKEIT DER LIEFERUNG  
3.1. Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und - termine befreit den Käufer, der vom Vertrag zurücktreten oder 

Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht von der Setzung einer angemessenen Nachfrist zur 
Erbringung der Leistung und der Erklärun g, dass er die Leistung nach Ablauf der Frist ablehnen werde. Das gilt 
nicht, soweit der Verkäufer einer Frist oder einen Termin zur Leistung ausdrücklich und schriftlich als verbindlich 
bezeichnet hat.  

3.2. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfange zulässig.  
3.3. Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt Höherer Gewalt und allen 

unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat 
(insbesondere auch Betriebsstö rungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit solche 
Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt 
auch dann, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Verkäufers und deren Unterlieferanten eintreten. 
Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt der Verkäufer dem Käufer baldmöglichst mit. Der Käufer kann vom 
Verkäufer die Erklärung verlangen, ob er zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt sic h 
der Verkäufer nicht unverzüglich, kann der Käufer zurücktreten.  

3.4. Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum, in dem der Käufer mit seinen Vertragspflichten – innerhalb einer 
laufenden Geschäftsbeziehung auch aus anderen Verträgen – in Verzug ist.  

3.5. Verzug und Ausbleiben (Unmöglichkeit) der Lieferung hat der Verkäufer so lange nicht zu vertreten. Als ihn, seine 
Erfüllungsgehilfen und Vorlieferanten kein Verschuldensvorwurf trifft. Im Übrigen haftet er nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Hat er danach Schadensersatz zu leisten, so schränkt sich bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers 
ein dem Käufer zustehender Schadensersatzanspruch – sofern der Vertrag mit einer gewerblichen Tätigkeit des 
Käufers zusammenhängt – auf den im Zeitpunkt des Vertragsabsc hlusses voraussehbaren Schaden, höchstens 
aber 10% vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung, bzw. Nichtlieferung nicht 
rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Für durch Verschulden seines Vorlieferanten 
ve rzögerte oder unterbliebene (Unmöglichkeit) Lieferung hat der Verkäufer keinesfalls einzustehen.  

3.6. Das Recht des Käufers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Verkäufer gesetzten Nachfrist bleibt 
unberührt.  
 

4.  VERSAND UND GEFAHRÜBERGANG  
4.1. Versandweg und - mittel sind, wenn nicht anderes vereinbart, der Wahl des Verkäufers überlassen. Die Ware wird 

auf Wunsch und Kosten des Käufers versichert.  
4.2. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und 

Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.  
4.3. Im Übrigen geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch 

mit dem Verlassen des Lagers, auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn die Auslieferung durch die LKW 
des Verkäufers erfolgt.  
 

5. VERPACKUNG  
5.1. Die Verpackung wird besonders berechnet.  
5.2. Bei schuldhaft verspäteter Rückgabe von Transporthilfsmitteln hat der Käufer den dem Verkäufer entstandenen 

Schaden zu ersetzen. Gegenüber den kaufmännischen Kunden gilt im Übrigen folgendes: Kabeltrommeln, die 
Eigentum der Kabeltrommel GmbH & Co. KG, Köln  (KTG) oder anderer Dritter sind, werden im Namen und Auftrag 
dieser Eigentümer und gemäß deren Bedingungen – insbesondere gem. den jeweiligen KTG -Bedingungen für die 
Überlassung von Kabel -  und Seiltrommeln – geliefert. Diese liegen in den Geschäftsräumen des Verkäufers zur 
Einsichtnahme aus, bzw. werden auf Anforderung zugesandt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Lieferanten 
von Kabeltrommeln bei nicht rechtzeitiger Rückgabe Mietgebühren berechnen, die der Käufer – soweit sie auf ihn 
entfallen – zu über nehmen hat.  
 

6. PREISE UND ZAHLUNG  
6.1. Die Preise verstehen sich stets zuzüglich Mehrwertsteuer.  
6.2. Zahlung hat, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, binnen 30 Tagen nach Rechnungsdatum so zu erfolgen, 

dass dem Verkäufer der für den Rechnungsausgleich vereinbarte Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur 
Verfügung steht.  

6.3. Zahlungen für Reparaturen sind ohne Abzug sofort fällig.  
6.4. Der Verkäufer nimmt nur bei entsprechender Vereinbarung diskontfähige und ordnungsgemäß versteuerte 

Wechsel zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs 
abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an d em der Verkäufer über den Gegenwert verfügen kann.  

6.5. Die Forderungen des Verkäufers werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und 
gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Tatsachen 
bekannt werden, die auf eine wesentliche Vermögensverschlechte rung des Käufers schließen lassen. Im letzteren 
Falle ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung oder der Stellung entsprechender 
Sicherheiten abhängig zu machen. 6.6. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wec hsel bei Fälligkeit 
nicht ein, ist der Verkäufer berechtigt, die Ware zurückzunehmen, ggf. den Betrieb des Käufers zu betreten und 
die Ware wegzunehmen. Der Verkäufer kann außerdem die Weiterveräußerung und Wegschaffung der gelieferten 
Ware untersagen. Die  Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag.  

6.6. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen 
im Rückstand befindet.  

6.7. Die Aufrechnung mit etwaigen vom Verkäufer bestrittenen Gegenansprüchen des Käufers ist nicht statthaft. Die 
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts wegen nicht anerkannter oder nicht rechtskräftig festgestellter 
Gegenansprüche ist ausgeschlossen, sofe rn diese Ansprüche nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. 
Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen des Käufers in einem Umfang zurückgehalten 
werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Gehö rt jedoch der Vertrag 
zum Betriebe seines Handelsgewerbes, so kann der Käufer Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine berechtigte 
Mängelrüge geltend gemacht wird.  

6.8. Zahlungen dürfen an Angestellte des Verkäufers nur erfolgen, wenn diese eine gültige Inkasso -Vollmacht 
vorweisen.  
 

7. EIGENTUMSVORBEHALT  
7.1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum der Ware bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die 

der Käufer im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit von ihm bezieht, behält sich der Verkäufer das Eigentum vor, 
bis seine sämtlichen Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig 
entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies 
gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in e ine laufende Rechnung 
aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird in Zusammenhang mit der Bezahlung des 
Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der 
Eigentumsvorbehalt nicht vor Einl ösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen.  

7.2. Wird die Vorbehaltsware durch den Käufer mit anderen Waren verbunden, steht dem Verkäufer das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen 
Ware und dem Verarbeitungswert zu. Erlischt das Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, Vermischung oder 
Verarbeitung, so überträgt der Käufer dem Verkäufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsbeschlusses die ihm 
zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Sache im Unfange des Rechnungswertes der Vorbehalts ware und 
verwahrt sie für den Verkäufer unentgeltlich. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als 
Vorbehaltsware im Sinne von Nr. 7.1.  

7.3. Soweit einzelne technische Geräte, insbesondere Kühl -  und Gefrierschränke, Geschirr -  und Waschmaschinen, 
Herde, Fernseh - , Video - , Radiogeräte und Computer, vom Käufer eingebaut bzw. vom Verkäufer im Rahmen einer 
Gesamtbestellung (z. B. Einbauküche) geliefe rt werden, räumt der Käufer im Falle seines Zahlungsverzugs dem 
Verkäufer das Recht ein, zur Sicherung des (restlichen) Kaufpreisanspruches ggf. nach dessen Wahl auch solche 
bereits eingebauten einzelne technische Gegenstände auszubauen und unter Verrechnu ng zurückzunehmen. 
Soweit zuvor gesondertes Eigentum des Käufers entstanden sein sollte, sind sich Käufer und Verkäufer einig, dass 
Eigentumsrückübertragung auf den Verkäufer durch den Ausbau und die Rücknahme bzw. Rückgabe erfolgt.  

7.4. Der Käufer hat den Verkäufer über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und abgetretenen Forderungen 
sofort zu unterrichten. Er darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen 
Geschäftsbedingungen und solange er nich t in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus 
der Weiterveräußerung gem. den nachfolgenden Nummern 7.4. bis 7.7. auf den Verkäufer übergehen. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.  

7.5. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden schon jetzt an den 
Verkäufer abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht vo m Verkäufer gelieferten Ware veräußert, so wird die 
Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der anderen verkauften Waren 

abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen der Verkäufer Miteigentumsanteile gem. Nr. 7.2. hat, wird 
dem Verkäufer ein seinem Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten.  

7.6. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, der Verkäufer 
widerruft die Einziehungsermächtigung in den in Abschnitt 6.6. genannten Fällen. Auf Verlangen des Verkäufers 
ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofor t von der Abtretung an den Verkäufer zu unterrichten – sofern dieser das 
nicht selbst tut – und diesem die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. Zur weiteren 
Abtretung der Forderung ist der Käufer in keinem Falle berechtigt. Eine  Abtretung im Wege echten Factoring ist 
dem Käufer nur unter der Voraussetzung gestattet, dass dem Verkäufer dies unter Bekanntgabe der Factoring -
Bank und der dort unterhaltenen Konten des Käufers angezeigt wird und der Factoring - Erlös den Wert der 
gesiche rten Forderung des Verkäufers übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring - Erlöses wird die Forderung 
des Verkäufers sofort fällig.  

7.7. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt.  
 

8. MÄNGELANSPRÜCHE DES VERTRAGSPARTNERS  
8.1. Für die Rechte des Vertragspartners bei Sach -  und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch -  und Minderlieferung 

sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist . In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen 
Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).  

8.2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. 
Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen 
(auch des Herstellers), die dem Vertragsp artner vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie diese 
Allgemeinen Lieferbedingungen in den Vertrag einbezogen wurden.  

8.3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel 
vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter 
(z. B. Werbeaussagen) übe rnehmen wir jedoch keine Haftung.  

8.4.  Liegt zwischen uns und dem Vertragspartner ein beiderseitiges Handelsgeschäft vor, setzen die 
Mängelansprüche des Vertragspartners voraus, dass dieser seine nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungsund Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Ein e unerhebliche Abweichung der 
gelieferten Ware von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit begründet keine Mängelrechte des 
Vertragspartners.  

8.5. Bei eventueller Mangelhaftigkeit der Ware und bei eventuell mangelhaft ausgeführten Werkverträgen kann nach 
unserer Wahl Beseitigung des Mangels oder Ersatzlieferung erfolgen. Mehrfache Nacherfüllungen sind zulässig. 
Für die Nacherfüllung hat uns der Vertr agspartner eine angemessene Frist von mindestens 2 Wochen zu setzen 
und uns die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben.  

8.6.  Haben wir eine Teilleistung bewirkt, so kann der Vertragspartner vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, wenn er 
an der Teilleistung kein Interesse mehr hat. Bei Sukzessivlieferverträgen beschränken sich die Rechte des 
Auftraggebers auf die jeweilige Teillie ferung.  

8.7. Im Falle einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, ist das Recht 
des Vertragspartners, bei fehlgeschlagener Nacherfüllung vom Vertrag zurückzutreten, ausgeschlossen.  

8.8.  Sind wir zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder in der Lage, verzögert sich diese über eine 
uns gesetzte angemessene Frist von mindestens 2 Wochen hinaus oder ist diese nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich oder schlägt die M ängelbeseitigung oder Ersatzlieferung in sonstiger Weise fehl oder ist 
uns unzumutbar, so ist der Vertragspartner nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine 
entsprechende Minderung des Kaufpreises vorzunehmen. Bei einem unerheblichen  Mangel besteht jedoch kein 
Rücktrittsrecht. Schadensersatzansprüche sind nach Maßgabe von Nr. 9 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen 
ausgeschlossen. Das Recht gemäß § 634 Nr. 2 BGB (Eigenbeseitigung mit Aufwandsentschädigung) ist 
ausgeschlossen.  

8.9. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Vertragspartner den 
fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Vertragspartner ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalt en. 

8.10. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Vertragspartner die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen 
Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 
erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.  

8.11. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport - , Wege - , 
Arbeits -  und Materialkosten (nicht: Ausbau -  und Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. 
Andernfalls können wir vom Vertragspar tner die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen 
entstandenen Kosten (insbesondere Prüf -  und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende 
Mangelhaftigkeit war für den Vertragspartner nicht erkennbar. Wir tragen insgesamt aber nu r die angemessenen 
Aufwendungen der Nacherfüllung, maximal bis zur Höhe des Kaufpreises. Aufwendungen der Nacherfüllung, die 
dadurch entstehen, dass die gelieferte Ware an einen anderen Ort als den Geschäftssitz des Vertragspartners 
verbracht wird, trägt d er Vertragspartner.  
 

9. SONSTIGE HAFTUNG  
9.1. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldungshaftung bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen 
Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur a) für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, b) für Schäden aus der nicht 
unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz 
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.  

9.2. Die sich aus Nr. 9.1 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. 
zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten 
nicht, soweit wir einen Mangel arglistig versc hwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
übernommen haben und für Ansprüche des Vertragspartners nach dem Produkthaftungsgesetz.  

9.3. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Vertragspartner nur zurücktreten oder 
kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Vertragspartners 
(insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB ) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen 
und Rechtsfolgen.  
 

10. VERJÄHRUNG  
10.1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sachund 

Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der 
Abnahme.  

10.2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), 
beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzli chen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). 
Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, 
§§ 444, 479 BGB).  

10.3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche 
Schadensersatzansprüche des Vertragspartners, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die 
Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§ § 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren 
Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Vertragspartners gem. Nr. 9.1 S. 1 und S. 2 a) sowie nach dem 
Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfriste n. 

10.4. Für eine etwaige Ersatzlieferung oder Nachbesserung wird für den gleichen Zeitraum gewährleistet, wie für die 
ursprüngliche Leistung; das heißt bis zum Ende der Verjährungsfrist für die Erstlieferung.  
 

11. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES RECHT  
11.1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschl. Scheck -  und 

Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Käufer 
Vollkaufmann, juristische Person des öffentliche n Rechts oder öffentlich - rechtliches Sondervermögen ist, der 
Hauptsitz des Verkäufers.  

11.2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Recht (insbesondere BGB und HBG) unter Ausschluss des UN - Kaufrechts (CISG).  
 

12. AUSLANDSLIEFERUNGEN, -ADDITIONAL CONDITIONS FOR CONTRACTS WITH FOREIGN CUSTOMERS  
All our deliveries are subject to the general trading conditions printed on the reverse of the contract, to which the 
customer declares his agreement. At the desire of the customer a non - contractual translation in English would be 
sent. The German text alo ne defines the basis of our trading and constructing conditions and the customer himself 
has to provide for their translation. This contract shall be subject to the German civil a commercial code.  
 

13. SONSTIGES  
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die 
Wirksamkeit der anderen vereinbarten Bedingungen nicht berührt. Soweit erforderlich, verpflichten sich Käufer 
und Verkäufer in einem solchen Fall, die un wirksame Bestimmung durch eine derartige wirksame Vereinbarung zu 
ersetzen, die dem beidseitig angestrebten Geschäftszweck und der Abwicklung der Vertragsbeziehungen am 
besten dient.   
Soweit Produkten Batterien beigefügt sind, erfolgt deren Bereitstellung ausschließlich im Rahmen von B2B -
Geschäften. Eine Abgabe an Endnutzer im Sinne der Verordnung (EU) 2023/1542 (EU - Batterieverordnung) erfolgt 
durch die Wessel Licht für Möbel GmbH nicht . Die Verantwortung für die Einhaltung der batterierechtlichen 
Pflichten, insbesondere der Registrierungs - , Rücknahme -  und Informationspflichten nach der EU -
Batterieverordnung, obliegt demjenigen, der die Produkte gegenüber Endnutzern in Verkehr bringt.  
Der Kunde verpflichtet sich, die Produkte nicht an Endnutzer abzugeben, ohne zuvor selbst sämtliche 
batterierechtlichen Herstellerpflichten erfüllt zu haben.  
 


